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Einleitung

Wenn Betroffene von sexualisier-

ter Gewalt1 in Kindheit und Jugend 

gefragt werden, ob sie etwas zu den 

Räumen sagen können, in denen ih-

nen Gewalt angetan wurde, kommen 

spontan konkrete Bilder. »Der erste 

›Tatort‹ war bei mir ein Badezimmer. 

Ich könnte die Einrichtung noch in 

allen Einzelheiten beschreiben.« 

»Die Küche: Ort der Scham, Beschä-

mung, Gewalt, Lebensraum, Besu-

che, am Tisch sitzen, lernen, sich wa-

schen. Es gab keine Privatsphäre.« 

»Eine Bodenkammer. Langgezo-

gen. Überall Kartons. Weihnachts-

kram. Osterkram. Teppichboden. 

Die Wände holzverkleidet. Es riecht 

ein bisschen muffig. Im Sommer ist 

es sehr heiß, im Winter kalt.« »Ich 

habe neben ganz bestimmten Bil-

dern[,] die immer wieder aufblitzen, 

auch diese dreckig-gelben, vergilbt-

1	 In diesem Artikel werden die Begriffe »se-
xualisierte Gewalt« und »sexuelle Über-
griffe« synonym verwendet. Von »sexuel-
lem Missbrauch« wird gesprochen, wenn 
er eine feste Bezeichnung von Institutionen 
oder Regelungen ist.

Zusammenfassung: Zurzeit findet eine 

intensive Diskussion über sexualisierte Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche in 

pädagogischen Institutionen statt. Die 

Bedeutung von Räumen als Teil der 

Organisationskultur wird bislang bei der 

Entwicklung von Schutzkonzepten nicht 

aufgegriffen. Ein Trauma wie das Erleben 

sexualisierter Gewalt ist jedoch verknüpft 

mit dem physischen und sozialen Raum, 

in dem Gewalt stattfand. Im Rahmen des 

Forschungsprojekts »Auf-Wirkung« 

wurden 22 transkribierte Anhörungen der 

Unabhängigen Kommission zur Auf-

arbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 

auf die Wechselwirkung hin analysiert, die 

zwischen der Organisationskultur der Ein-

richtung und den Räumen, in denen 

sexualisierte Gewalt verübt wurde, 

bestehen. Außerdem werden Aussagen 

zum Zusammenhang zwischen der Sicht-

barkeit der Gewalt und Täter*innen-

strategien gemacht. Es wurden drei Ein-

richtungstypen herausgearbeitet, in 

denen sexualisierte Gewalt 

unterschiedlich stark Teil der Einrichtungs-

kultur ist. Die Ergebnisse leisten einen 

Beitrag zu einer kritischen Reflexion für 

die Gestaltung von Räumen in 

pädagogischen Institutionen, damit 

Reformen heute einen besseren Schutz 
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wird die Organisationskultur the-

matisiert (Oppermann  & Schröer, 

2018; Pöter & Wazlawik, 2018) und 

auch die Bedeutung von Organi-

sationsethik für ein ganzheitliches 

Verständnis von Schutzkonzepten 

(Christmann  & Wazlawik, 2019). 

Derr et al. (2017, S. 22) belegen em-

pirisch den Einfluss des Organisati-

onsklimas auf die Häufigkeit der von 

Jugendlichen berichteten sexuellen 

Übergriffe. Die Bedeutung von Räu-

men als Teil der Organisationskul-

tur für Schutzkonzepte in Institutio-

nen wurde allerdings bislang kaum 

behandelt. Eine Ausnahme stellen 

hier Milieukonzepte dar. Den Be-

griff des »Therapeutischen Milieus« 

prägten insbesondere Bettelheim 

(1970, 1973, 1975) und Redl (1971, 

1978). Zentrale These war, dass alle 

Faktoren in der Lebensumwelt Aus-

wirkungen haben. Unter »Umwelt« 

wurde im Rahmen milieutherapeuti-

scher Überlegungen neben der psy-

chosozialen Betreuungsqualität auch 

das Ambiente von Gebäuden, Räu-

men und Ausstattungen gefasst, das 

einen schützenden und Halt geben-

den Rahmen zu etablieren vermag. 

Aktuell nehmen traumapädagogi-

sche Überlegungen diesen Faden 

auf (Gahleitner, 2016, 2017).

Wenn von sexualisierter Gewalt 

in pädagogischen Institutionen wie 

Heimen oder Internaten gespro-

chen wird, ist der Raum – die Insti-

tution – bereits genannt. Die Institu-

tion ist sozialer und materieller Raum 

zugleich. Hier leben Kinder und Ju-

gendliche, denen dauerhaft oder 

temporär ein anderer Raum  – das 

familiäre Zuhause  – nicht zur Ver-

fügung steht. Sexualisierte Gewalt 

in der Institution hat in mehrfacher 

Hinsicht mit den räumlichen Gege-

benheiten, die ein- und ausschlie-

ßen, zu tun. Werden pädagogische 

gelben Kacheln vor Augen.«2 Trau-

matisches Erleben und traumatische 

Erinnerung sind verknüpft mit ei-

ner intensiven sinnlichen Wahrneh-

mung des physischen Raums, der 

durch das Geschehen mit einer spe-

zifischen Bedeutung als Ort der Ge-

fährdung, als Tatort aufgeladen wird, 

und diese Verknüpfung bleibt im 

Gedächtnis festgebrannt. 

Zu sexualisierter Gewalt in päda-

gogischen Institutionen ist seit 2010 

viel geforscht und publiziert worden, 

z. B. in Form von Aufarbeitungsstu-

dien einzelner Institutionen (z. B. 

Keupp, Straus, Mosser, Gmür & Ha-

ckenschmied, 2017a; 2017b; Keupp, 

Mosser, Busch, Hackenschmied  & 

Straus, 2019; Lorenz, 2020; Weber & 

2	 Diese Zitate sind dem Mailverkehr mit meh-
reren Betroffenen entnommen, mit denen 
das Forschungsteam im Austausch steht.

Baumeister, 2019) sowie der evan-

gelischen und katholischen Kir-

che (Kowalski, 2020) oder Untersu-

chungen zur Heimerziehung in der 

DDR (Mitzscherlich, Ahbe  & Die-

drich, 2020; Sachse, Knorr & Baum-

gart, 2018). Im Rahmen der Förder-

linie des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung entstan-

den Handbücher zur Verbesserung 

der pädagogischen Praxis (Fegert & 

Wolff, 2015; Retkowski, Treibel  & 

Tuider, 2018) und der Leitungspra-

xis (Fegert & Wolff, 2015) sowie Ana-

lysen aus der Perspektive von Kin-

dern und Jugendlichen (Helfferich, 

Kavemann, Kindler, Nagel & Schür-

mann-Ebenfeld, 2018; Rusack et al., 

2018). Institutionen haben begon-

nen, Schutzkonzepte zu entwickeln, 

um bei sexualisierter Gewalt wirk-

sam zu intervenieren und dieser prä-

ventiv entgegenzuwirken. Dabei 

Bild von einem Duschraum einer Einrichtung, mit den Originalfliesen aus den 1970er-Jahren, 
das ein Betroffener festhielt. Er schreibt dazu: »Ein Erinnerungsbild, das bis heute immer wieder 
so quälend wie plötzlich vor meinem inneren Auge auftaucht, war der Grund, diesen Ort 
Jahrzehnte später aufzusuchen und in Fotos festzuhalten. Die Erinnerung an schmutzig gelbe 
Fliesen und die Entwürdigung in der Schuldusche.« 
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Institutionen als Bauwerk betrach-

tet, wird daran ihre Geschichte und 

ihr Zweck erkennbar: z. B. die herr-

schaftliche Architektur der Klöster, 

die das Individuum unbedeutend er-

scheinen lässt, und große Schlafsäle 

in den Klosterinternaten und Kin-

derheimen (West und Ost), die keine 

Rückzugsmöglichkeit vor allumfas-

sender Kontrolle und Beobachtung 

zuließen; Mauern, Fenstergitter und 

Zellen im Jugendwerkhof,3 wo be-

reits die Eingangspforte Ort eines 

demütigenden sexuell grenzverlet-

zenden Rituals war, das die Entwer-

tung der hier Untergebrachten sym-

bolisierte; Mauern und Dunkelzellen 

auch in konfessionellen Kinderhei-

men; offenes Gelände mit einer An-

zahl familiär wirkender kleiner Häu-

ser in der Odenwaldschule, deren 

Abgeschiedenheit den »Familien-

vorständen« Handlungsspielraum 

für Übergriffe bot. Trotz ihrer Unter-

schiedlichkeit waren diese Gebäude 

jeweils ein ermöglichender Rahmen 

für sexualisierte Gewalt. Stationäre 

Unterbringung war Ausdruck ge-

sellschaftlicher Machtverhältnisse 

und – in Heimen und Werkhöfen / Ju-

gendwerkhöfen  – des Ausschlusses 

bestimmter Kinder und Jugendlicher 

aus der Normalität. Der Raum – allem 

voran der Wohnraum, der als »dritte 

Haut« (Funke, 2014) schützende 

Funktion haben soll  – war ein Ge-

fährdungsraum. Seine Binnenstruk-

tur zeigt ihn als »Machtgefäß« (Gid-

dens, 1988; zitiert nach Löw, 2019). 

Die Ausgestaltung von Räumen und 

ihren Funktionen ist als eine soziale 

Praxis zu verstehen, die Hierarchien 

3	 Der Jugendwerkhof war eine Einrichtung 
im System der Spezialheime der DDR, in die 
Jugendliche ab 14 Jahren eingewiesen wur-
den, wenn sie im Sinne der dortigen Pädago-
gik als »schwer erziehbar« oder »widerstän-
dig« galten.

und Arbeitsabläufe ebenso bestimmt 

wie Lebensbedingungen und -chan-

cen. 

Dieser Beitrag basiert auf der Aus-

wertung vertraulicher Anhörungen 

der Unabhängigen Kommission zur 

Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-

brauchs.4 Die Kommission wurde im 

Januar 2016 vom Unabhängigen Be-

auftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs berufen und hat 

zum Auftrag, sämtliche Formen von 

sexuellem Missbrauch in der Bun-

desrepublik Deutschland und in der 

DDR zu untersuchen sowie Struktu-

ren aufzudecken, die sexualisierte 

Gewalt in Kindheit und Jugend er-

möglicht haben, und herauszufin-

den, warum Aufarbeitung in der 

Vergangenheit verhindert wurde. 

Aus diesem Grund werden u. a. die 

vertraulichen Anhörungen durchge-

führt, in denen Betroffene ihre Ge-

schichten erzählen können.

Gestützt auf Ergebnisse eines For-

schungsprojekts wird im Weiteren 

der Bedeutung von räumlichen As-

pekten von sexualisierter Gewalt in 

Institutionen nachgegangen, spe-

ziell der Wechselwirkung zwischen 

der Organisationskultur der Einrich-

tung und den Räumen, in denen se-

xualisierte Gewalt verübt wird. Das 

Forschungsprojekt ist Teil des Ver-

bundprojekts »Auf-Wirkung  – Auf-

arbeitung sexualisierter Gewalt für 

wirksame Schutzkonzepte in Gegen-

wart und Zukunft«.5 Ein Ziel des Ver-

bundvorhabens ist es, ein Konzept 

zu entwickeln, wie die Aufarbeitung 

von (sexualisierter) Gewalt in päda-

gogischen Einrichtungen einen Bei-

trag zu Gestaltung der Lebenswelt 

von Kindern und Jugendlichen heute 

4	 https://www.aufarbeitungskommission.de.
5	 https://www.empirische-bildungsforschung-

bmbf.de/de/2378.php

leisten kann. Die Erlebnisse sexuali-

sierter Gewalt, die von Betroffenen 

berichtet wurden, stammen vor al-

lem aus den 1950er- und 1960er-Jah-

ren. Sie geben Zeugnis vom Leben in 

Heimen und Internaten in einer Zeit, 

in der Kinderrechte in der Heimer-

ziehung keine Rolle spielten.6 

Gefährdung als Teil der 
Organisationskultur

Schröer und Wolff (2018, S. 35) wei-

sen darauf hin, dass organisationale 

und personale Faktoren im Dreiklang 

der Täter-Opfer-Institutionen-Dy-

namik nicht nebeneinander stehen, 

sondern nur »in ihrem Zusammen-

wirken erklärt werden« können. 

Strukturen, Regeln und Räume der 

Organisation werden von Personen 

hergestellt, bzw. Personen bestim-

men über Zugang und Nutzung von 

Räumen, und dieser Vorgang ist von 

ihren Interessen geleitet – z. B. auch 

dem Ziel, bei sexuellen Übergriffen 

unbehelligt zu bleiben. Die Orga-

nisationskultur wird dann zu einer 

»viktimisierenden Kultur« (Briere, 

1996, S. 86). Soll Schutz in Institutio-

nen gewährleistet werden, muss bei 

der Analyse von sexuellen Übergrif-

fen in Institutionen neben der Tä-

ter-Opfer-Interaktion die Organisati-

onsstruktur und -kultur als weiterer 

Faktor in den Fokus gerückt werden 

(Pöter & Wazlawik, 2018; Schröer & 

Wolff, 2018). Unter »Organisations-

kultur« wird die Entstehung und Ent-

wicklung kultureller Wertemuster in-

6	 Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, kurz UN-Kinderrechtskonvention 
genannt, wurde 1989 von der UN-Gene-
ralversammlung angenommen und trat am 
5. April 1992 für Deutschland in Kraft. Das 
Recht auf gewaltfreie Erziehung erhielten 
Kinder und Jugendliche in Deutschland erst 
2000.
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nerhalb von Organisationen gefasst. 

Richtungsweisend ist das Modell von 

Edgar Schein (1985). Schein unter-

scheidet drei Ebenen der Organisati-

onskultur: (1) sichtbare Elemente, zu 

denen Gebäude und Räume gehö-

ren, aber auch das Leitbild oder Ri-

tuale wie Verpflichtungen zur Arbeit 

bzw. zum Gottesdienst, (2) darunter-

liegende kollektive Werte und Hal-

tungen wie religiöse Zugehörigkei-

ten und politische Orientierungen, 

aber auch eine Tabuisierung von Se-

xualität oder eine Verherrlichung 

von Disziplin und (3) oft unbewusste 

Grundannahmen wie beispielsweise 

das Menschenbild.

In der Heimerziehung der Nach-

kriegszeit bis in die frühen 1970er-

Jahre ging es um die Anpassung 

an die Normen Gehorsam und Ord-

nung  – häufig in Form von Zwang 

und Unterwerfung bis hin zu Ent-

menschlichung (Mosser, Dill, Ha-

ckenschmied & Straus, 2018). Dieser 

Beitrag bezieht sich auf Erfahrungen 

in konfessionellen Kinderheimen 

und Internaten sowie in Jugend-

werkhöfen der DDR. Das Ziel der 

Erziehung konnte im konfessionel-

len Kontext heißen, den »charakter-

lich und seelisch tief Geschädigten 

und Abwegigen«, »willensschwa-

chen und labilen« Kindern und Ju-

gendlichen durch »Zucht« ein »Fun-

dament« zu geben (Kuhlmann, 2010, 

S. 38) oder im Werkhof durch eben-

solche Zucht und »Umerziehung« 

den Kindern und Jugendlichen ihre 

»Pflicht gegenüber der Gesellschaft 

nachdrücklich bewusst« zu machen 

und »gesellschaftswidrigem Verhal-

ten« ein Ende zu setzen (Jugend-

werkhof Torgau, ohne Jahr). 

Über ein Klosterinternat schrei-

ben Mosser et al. (2018, S. 143): »Das 

durch Regeln und bauliche Gege-

benheiten vorenthaltene Recht auf 

Intimsphäre erzeugt ein institutio-

nelles Klima, das sexualisierte Ge-

walt begünstigt; man kann auch 

fragen, ob das Vorenthalten dieses 

Rechts nicht schon per se sexuali-

sierte Gewalt ist.« 

Die Forschung zu traumatischen 

Erfahrungen, die heute erwachsene 

Betroffene mit sexualisierter und an-

derer Gewalt während ihrer Aufent-

halte in pädagogischen Institutionen 

gemacht haben, zieht u. a. folgende 

Schlüsse für Gegenwart und Zu-

kunft: (1) Aus der Analyse der Feh-

ler der Vergangenheit soll für den 

besseren Schutz von Kindern und 

Jugendlichen in Institutionen heute 

gelernt und (2) zur Anerkennung des 

damaligen Leids und Unrechts bei-

getragen werden. 

Die stationären pädagogischen In-

stitutionen, auf die in diesem Beitrag 

der Blick gerichtet wird, haben trotz 

ihrer Unterschiedlichkeit Merkmale 

»totaler Institutionen« gemeinsam 

(Goffman, 2018 [1973]). Unter dem 

Begriff »totale Institution« sind Ide-

altypen von Institutionen gefasst, in 

denen alle Bereiche des Lebens der 

Bewohner*innen (wie Schlafen, Es-

sen und Arbeiten) an diesem einen 

Ort stattfinden, Zeit und Raum stark 

fremdkontrolliert und private Rück-

zugsräume nicht vorgesehen sind. 

Entwickelt wurde dieses Konzept 

für die Betrachtung von geschlos-

senen Psychiatrien und Gefäng-

nissen. Es bietet sich in Teilen aber 

auch für die Analyse der hier unter-

suchten institutionellen Kontexte an: 

vor allem die Dimensionen der voll-

ständigen Überwachung und das 

daraus resultierende Fehlen von Pri-

vatheit finden sich auch dort. Fegert 

und Wolff (2015, S. 19) nennen es 

»keinen Zufall«, dass Goffman auch 

Klöster und Klosterschulen als Bei-

spiele für geschlossene Institutionen 

»mit eigenen Gesetzmäßigkeiten« 

anführt, »um gemeinsame Merk-

male mit Gefängnissen, Psychia-

trien und anderen solchen Institutio-

nen herauszuarbeiten«. Christmann 

und Wazlawik (2019, S. 236) spre-

chen mit Bezug auf die Studie von 

Palmer und Feldmann (2017) davon, 

dass »ein totaler Charakter pädago-

gischer Einrichtungen dazu geneigt 

ist, einen alternativen moralischen 

Kosmos zu konstituieren, ein eigen-

ständiges Menschenbild zu etablie-

ren, sich die Identitäten von Mitar-

beiter_innen und Adressat_innen 

anzueignen sowie spezifische und 

gleichsam diffuse Machtstrukturen 

und Gruppendynamiken zu erzeu-

gen«. Ein zentrales kennzeichnen-

des Merkmal totaler Institutionen 

ist ihre sozialräumliche Schließung, 

die (in unterschiedlicher Intensität) 

auf nahezu alle der hier beschriebe-

nen stationären Institutionen zutrifft. 

Damit geht auch eine räumliche Ab-

schottung einher, die ihre Zuspit-

zung in verschlossenen Türen, Mau-

ern und Fenstergittern erfährt, aber 

auch durch geografische Abgelegen-

heit verstärkt werden kann.

Elemente des Konzepts der to-

talen Institution können in Berich-

ten über verschiedene stationäre In-

stitutionen gefunden werden, der 

Räume spielten für Fragen von Gefährdung und 
Schutz eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Räume und Organisationskultur in stationären pädagogischen Einrichtungen

O
pe

n 
A

cc
es

s 
D

ow
nl

oa
d 

vo
n 

de
r 

K
le

tt-
C

ot
ta

 e
L

ib
ra

ry
 a

m
 0

9.
12

.2
02

1 
um

 0
9:

52
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



68 TRAUMA & GEWALT 15,  64–77.  DOI  10.21706/tg-15-1-64� www.traumaundgewalt .de

Grad ihrer Ausprägung ist aller-

dings sehr unterschiedlich. Die Er-

ziehungsheime der Bundesrepublik 

wurden in den 1960er-Jahren als 

»kaum besser als Gefängnisse« be-

zeichnet (Arbeitsgruppe Heimerzie-

hung, 2000, S. 58). In den Spezial- 

und Durchgangsheimen der DDR 

sowie den Jugendwerkhöfen wa-

ren gefängnisähnliche Bedingun-

gen besonders deutlich. Sachse et 

al. (2017, 40 ff.) beschreiben dort an-

gewendete Methoden (u. a. Isola-

tion, Disziplinierung sowie die Un-

terwerfung unter das Kollektiv), die 

für eine nahezu hermetische Abge-

schlossenheit sorgten. Die Jugendli-

chen waren räumlich, sozial und in-

formationell isoliert. Hervorzuheben 

ist, dass es sich um »geschlossene 

Systeme im geschlossenen System« 

der DDR handelte (Mitzscherlich et 

al., 2020, S. 213). Selbst wenn Ju-

gendliche aus der Einrichtung flüch-

teten, standen sie vor geschlossenen 

Grenzen. Auch in (konfessionellen) 

Kinderheimen in Westdeutschland 

waren die Kinder und Jugendlichen 

von der Außenwelt abgeschottet und 

völlig durch die Institution kontrol-

liert (Wolff, 2018). In beiden Kontex-

ten basierte der Aufenthalt auf einer 

Zwangssituation oder einer Notlage, 

nicht auf Freiwilligkeit (Kowalski, 

2020, S. 93). 

Bei Internaten handelte es sich we-

niger um räumlich als um sozial und 

organisational geschlossene Einrich-

tungen. Das Leben der Schüler*in-

nen spielte sich überwiegend an die-

sem Ort ab, es konnte ein hohes Maß 

an Kontrolle über die Außenkon-

takte der Schüler*innen ausgeübt 

werden und in vielen Fällen befan-

den sich die Institutionen an geogra-

fisch abgelegenen Orten. 

Eines der Merkmale von damali-

gen Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tungen als totalen Institutionen war 

die Rechtlosigkeit der Kinder und 

Jugendlichen, die sich darin aus-

drückte, dass ihre Bedürfnisse den 

Anforderungen der Organisation, 

ihrer Ideologie und den Intentionen 

der Täter untergeordnet wurden.7 

Erhebung und Auswertung

Für diesen Beitrag wurden 22 ver-

trauliche Anhörungen ausgewertet, 

in denen sexualisierte Gewalt in sta-

tionären pädagogischen Institutio-

nen Thema war (neun Berichte aus 

konfessionellen und zwei aus Hei-

men, für die kein konfessioneller 

Kontext erwähnt wurde, sowie fünf 

aus konfessionellen Internaten in der 

BRD, zwei aus DDR-Kinderheimen 

und vier aus Jugendwerkhöfen der 

DDR, von Personen, die zuvor in Kin-

derheimen waren). Die Transkripte 

wurden kontrastierend ausgewählt, 

um möglichst unterschiedliche In-

stitutionen, Kontexte, Altersgrup-

pen etc. abzubilden: Sie unterschie-

den sich nach Zeitpunkt und Dauer 

des Lebens in der Einrichtung. Der 

überwiegende Teil der Betroffenen 

war zum Zeitpunkt der Anhörung 

über 40  Jahre alt, der Älteste über 

70. Ausgewertet wurden Anhörun-

gen mit 9 Frauen und 13 Männern. 

Sie waren aus verschiedenen Grün-

den in eine Institution gekommen.

Die sexuellen Übergriffe und se-

xualisierte Gewalt gingen aus von 

Patern, Erzieher*innen, Nonnen, 

7	 Ein Review europäischer Forschung 
zum Entstehen von Täterschaft be-
legt als wichtigsten Faktor auf der ge-
sellschaftlichen Meso-Ebene das Ver-
sagen von Institutionen und auf der 
Makro-Ebene die rechtlose Position von 
Kindern: https://www.humanconsultancy.
com/assets/understanding-perpetration/
understanding-perpetration.html. 

Einrichtungsleitern und Gleichalt-

rigen. Ausgewertet wurden Über-

griffe durch Erwachsene, mehrheit-

lich Männer, die zum Personal der 

Einrichtung gehörten.

Analysiert wurde das Material 

qualitativ inhaltsanalytisch (May-

ring, 2015), sowohl strukturierend 

als auch typenbildend anhand der 

methodischen Weiterentwicklung 

von Kuckartz (2018, 2019), mithilfe 

des Analyseprogramms MAXQDA. 

Aus den vorhandenen Textpassagen 

wurden Kategorien gebildet, die in-

duktiv aus dem Material entwickelt 

und mehrfach angepasst und überar-

beitet wurden.

Die erste Frage zur Analyse der 

Daten lautete: Welche Wechsel-

wirkung besteht zwischen der Or-

ganisationskultur der Einrichtung 

und den Räumen, in denen sexuelle 

Übergriffe verübt wurden? 

Um die Sichtbarkeit der Gewalt 

noch stärker in den Fokus zu neh-

men, wurde die Analyse in einem 

nächsten Schritt um eine zweite Fra-

gestellung ergänzt: Wie hängt die 

Wechselwirkung zwischen Organi-

sationskultur und räumlichen Gege-

benheiten mit der Sichtbarkeit von 

Übergriffen und mit Täter*innenstra-

tegien zusammen?

Die Kategorien, die für die Beant-

wortung dieser beiden Fragen entwi-

ckelt wurden, werden im Anschluss 

unter 3.1. miteinander verknüpft ge-

meinsam aufgeführt.

In einem weiteren Schritt wurde 

aus den Auswertungsergebnissen 

eine Typologie von drei unterschied-

lichen Einrichtungstypen entwickelt, 

die unter 3.2. dargestellt wird. Die 

Typen unterscheiden sich danach, 

wie stark die sexualisierte Gewalt 

Teil der Einrichtungskultur war.
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Ergebnisse

Vorweg kann gesagt werden, dass in 

den Anhörungen, die hier ausgewer-

tet wurden, von geschützten oder 

schützenden Räumen kaum berich-

tet wurde. Weder wurden die Kinder 

und Jugendlichen vom pädagogi-

schen Personal vor Gewalt geschützt 

noch wurde ihnen in den Situatio-

nen, in denen sie sich Erwachsenen 

anvertraut haben, geglaubt, bzw. sie 

haben keine Unterstützung erhalten. 

Gefährdungen durch Zugang zu und 
Nutzung von Räumen und die 
Organisationskultur
Identifiziert wurden zwei Dimensio-

nen, in denen die Räume der Ein-

richtungen sich unterscheiden: Zum 

einen die Dimension der Sichtbar-

keit mit den Ausprägungen der öf-

fentlichen versus der verschlossenen 

Räume, zum anderen die Dimen-

sion der Bekanntheit der sexualisier-

ten Gewalt in diesen Räumen mit 

der Ausprägung, dass das Agieren 

in den Räumen bekannt war, versus 

der Ausprägung, dass das Agieren 

vonseiten der Täter*innen zu ver-

heimlichen war. Daraus wurden drei 

Kategorien herausgearbeitet: 1) öf-

fentliche Räume mit für alle sichtba-

rer sexualisierter Gewalt, die somit 

auch bekannt war, 2) verschlossene 

und damit nicht einsehbare Räume, 

bei denen aber bekannt war, dass 

dort sexualisierte Gewalt stattfand, 

und 3) verschlossene und damit nicht 

einsehbare Räume, in denen sexua-

lisierte Gewalt verheimlicht wurde.

Sexuelle Übergriffe in öffentlich 

einsehbaren Räumen

Räume in pädagogischen Institutio-

nen sind Teil der Einrichtungskultur 

und nach einem (Erziehungs-)Ziel 

ausgerichtet. Im Fall der hier unter-

suchten Einrichtungen war das Ziel 

eine totale Kontrolle der Kinder und 

Jugendlichen und ihrer Körper. Es 

gab Räume, in denen systematische 

Grenzverletzungen erlaubt bzw. so-

gar vonseiten der Leitung verordnet 

waren. Diese Übergriffe waren nicht 

die Entscheidungen einzelner Tä-

ter*innen, sondern wurden über die 

untersuchten Einrichtungen hinweg 

ausgeübt und durch Vorschriften ge-

stützt. Sie waren öffentlich möglich.

Ein Beispiel dafür ist die Praxis der 

Jugendwerkhöfe und Durchgangs-

heime in der DDR. In den einem 

Gefängnis ähnelnden Einrichtun-

gen gab es keinen Schutz der Intim-

sphäre. Hier wurden Jugendliche 

bei der Einweisung, also dem »Ein-

treten« in den Raum der Institution, 

regelhaft körperlich untersucht in ei-

ner Weise, die als sexueller Übergriff 

bzw. Gewalthandlung zu sehen ist. 

Eine Betroffene beschrieb: »Als ich 

in das Durchgangsheim gekommen 

bin, wurde ich wieder geläust und 

desinfiziert […] wieder ein Mann, 

der mich untersucht hat, ob ich ir-

gendwelche Dinge versteckt habe – 

in sämtlichen Körperöffnungen.«8

Die vollständig fehlende Privat-

heit ermöglichte sexuelle Übergriffe: 

Schlafräume und Bäder als Räume, 

in denen Kinder und Jugendliche 

vulnerabel waren, waren als Ge-

meinschaftsräume angelegt. Se-

xuelle Übergriffe erfolgten konform 

mit den Regeln der Einrichtung. Es 

wurde beispielweise kontrolliert, ob 

sich »ordentlich gewaschen« wurde; 

nächtliche Kontrollen für »Bettnäs-

ser« waren vorgesehen: »Das hat er 

halt benutzt. Anstatt aufs Bettlaken 

8	 Dieses Zitat stammt aus den hier ausgewer-
teten Daten und wurde bereits in der folgen-
den Fallstudie für die Veröffentlichung frei-
gegeben: Mitzscherlich, Ahbe und Diedrich 
(2020, S. 199).

zu fassen, hat er an die Genitalien 

gefasst und mir dabei den Mund zu-

gehalten.«9

In Schlafsälen waren die Jünge-

ren von den Älteren nicht räumlich 

getrennt, und hierarchische Verhält-

nisse in den Gruppen eröffneten Ge-

fährdungspotenziale: Es wurden 

sexuelle Übergriffe durch ältere Ju-

gendliche verübt, aber auch Jüngere 

wurden dazu gezwungen, selbst 

Übergriffe zu verüben.

Betroffene berichteten, dass Er-

zieher*innen oder andere Erwach-

sene regelhaft in Duschräumen an-

wesend waren und sie beobachteten: 

»Und dann ging man gemeinsam du-

schen[,] und die Erzieherin sitzt da 

vorne auf dem Stuhl und glotzt dir 

da eigentlich beim Duschen zu, ja?« 

Es war für Täter*innen offen mög-

lich, voyeuristisches Verhalten aus-

zuleben. 

In Internaten duschten Mitar-

beiter*innen teilweise gemein-

sam mit den Kindern und Jugend-

lichen. »Der wollte eben auch, dass 

man ihn so anguckt, ja? […] Er hat 

auch gerne mal die Schüler angefan-

gen mit Seife einzuseifen, das wollte 

ja auch keiner so richtig.« Themati-

siert wurde hier nicht nur, dass die 

Schüler*innen sich beobachtet fühl-

ten, sondern auch das exhibitionisti-

sche Verhalten des Täters, der ange-

schaut werden wollte. 

Weil sexuelle Übergriffe in dieser 

Kategorie Teil der Einrichtungskul-

tur und in offen einsehbaren Räumen 

möglich waren, waren Täter*innen-

strategien zur Verheimlichung nicht 

erforderlich. Es gab Gefährdungspo-

tenzial in allen alltäglich genutzten 

Räumen, einige waren explizit ge-

fährlich.

9	 Siehe Fußnote 7.

Räume und Organisationskultur in stationären pädagogischen Einrichtungen
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Sexuelle Übergriffe in nicht einsehbaren 

Räumen, die bekanntermaßen der 

sexualisierten Gewalt dienten 

In Einrichtungen dieser Kategorie 

erlaubte es die Einrichtungskultur, 

dass Täter*innen informell Struktu-

ren für sexuelle Übergriffe schufen. 

Ein hochrangiger kirchlicher 

Funktionsträger nutzte seine Besu-

che in einem konfessionellen Heim, 

um Jungen zu vergewaltigen. In-

nerhalb der Institution gab es keine 

Heimlichkeit, die Nonnen waren 

eingeweiht und unterstützten die se-

xualisierte Gewalt aktiv, indem sie 

dem Täter ein Zimmer in der Insti-

tution zur Verfügung stellten, wo er 

mit ihrem Wissen schwere Gewalt 

ausübte. Ein Betroffener erzählte: 

»Sie müssen sich das so vorstellen: 

Der kommt, sagt den Nonnen Be-

scheid, dass er da ist, dann kriegt er 

ein Zimmer zugewiesen, und dann 

sagt er: ›Ja, schicken Sie mir mal den 

und den her‹ usw. usf. Und das geht 

dann, bis er wieder abreist, 14 Tage, 

drei Wochen, jeden Tag, wo er … wo 

er die dann hernimmt.«

In einem Internat richtete ein Täter 

seine privaten Räumlichkeiten in der 

Nähe der Schlafsäle der Kinder und 

Jugendlichen ein. So fiel nicht auf, 

wenn er sich dort aufhielt. Trotzdem 

beschreibt ein Betroffener, dass »all-

gemein bekannt« gewesen sei, was 

im Zimmer des Täters vor sich ging.

Ein Täter richtete sich für seine 

Zwecke ein ganzes Gebäude auf 

dem Gelände der Einrichtung ein. 

Dort gab es für die Jugendlichen 

keine Rückzugsmöglichkeit, und der 

Täter konnte frei über die Räume 

verfügen, wo er »unangreifbar« war. 

In diesen Fällen waren konkrete 

Strategien seitens der Täter*innen 

erforderlich, um sich Räume in der 

Institution strategisch so einzurich-

ten, dass sie dort unbehelligt sexua-

lisierte Gewalt ausüben konnten.

Ein Sonderfall waren Arrestzellen 

in den Jugendwerkhöfen, in die Ju-

gendliche als Strafmaßnahme einge-

sperrt wurden. Sie waren in der Archi-

tektur der Organisation angelegt und 

bildeten geschlossene Räume inner-

halb der geschlossenen Einrichtung: 

»Richtig eine Zelle, nur eine Holzprit-

sche drin, ein Hocker drin und ein Kü-

bel zum Pinkeln.« In diesen Räumen 

waren Kinder und Jugendliche voll-

ständig ungeschützt, was vom Per-

sonal der Einrichtung ausgenutzt 

wurde. Dass hier Gewalt stattfand, 

war unter den Jugendlichen bekannt. 

Eine Betroffene berichtete von der 

Vergewaltigung durch den Direktor 

des Jugendwerkhofes. 

Die sexuellen Übergriffe fanden in 

Institutionen dieser Kategorie nicht 

öffentlich statt, sie wurden aber den-

noch als in der Einrichtung bekannt 

beschrieben. Gewalt wurde aber 

auch hier im Beisein bzw. mit dem 

Wissen anderer Kinder und Jugend-

licher verübt. Die Anwesenheit der 

anderen Kinder und Jugendlichen 

bot aber keinen Schutz, z. B. wenn 

einzelne Betroffene nachts aus dem 

Schlafsaal in das private Zimmer des 

Täters geholt wurden. 

Der Raum, in dem Gewalt verübt 

wurde, konnte über die Gebäude 

und das Gelände der Einrichtung 

hinaus Teile ihres sozialen Umfelds 

einschließen. Wenn Werte und Nor-

men, die der Einrichtungskultur zu-

grunde lagen (siehe 3.1.), in weite-

ren sozialen Räumen geteilt wurden, 

deckte eine größere Anzahl von Tä-

ter*innen gegenseitig ihre Strate-

gien. Eine Einrichtung z. B. hatte in 

ihrer Kleinstadt ein gut funktionie-

rendes Täter*innen-Netzwerk auf-

gebaut. Kinder und Jugendliche 

wurden gezielt an Familien und Aus-

bildungsbetriebe vermittelt, wo sie 

gequält wurden und sexualisierter 

Gewalt ausgesetzt waren. »Am Jah-

resende, wenn die Zeugnisse rauska-

men und die Kinder 14 Jahre alt wa-

ren, da standen schon die Bauern, die 

Bäcker, die Metzger und die ganze 

Verbrecherbrut, standen schon vor 

dem Kinderheim und wollten die 

Kinder haben.« Dieser Vorgang war 

nicht nur in der Einrichtung, sondern 

in der ganzen Gemeinde bekannt 

und offenbar akzeptiert. Die Ge-

walt war nicht öffentlich, wurde aber 

auch nicht verheimlicht.

Sexuelle Übergriffe in privaten Räumen 

der Heimlichkeit

Eine dritte Kategorie bilden private 

Räume, in denen Übergriffe heim-

lich stattgefunden haben. Sexuali-

sierte Gewalt war nicht Teil der insti-

tutionellen Strukturen. Die Beispiele 

beziehen sich überwiegend auf kon-

fessionelle Internate und Heimein-

richtungen in Westdeutschland.

»An Orten, wo Kinder mit Tätern und Täterinnen 
zusammenleben müssen, sind Duschräume 
entsetzlich gefährliche Räume. Sie dienen der 
Reinheit, und manch ein Kind wird sie gefühlt 
auf immer verschmutzt verlassen.«
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Die sexualisierte Gewalt fand hier 

in Privaträumen der Täter statt, die 

aktiv und strategisch für Geheim-

haltung sorgten. Ein Betroffener be-

schrieb, wie er als Kind beobachten 

konnte, dass dem Täter das Risiko 

bewusst war: Er achtete genau da-

rauf, nicht gesehen zu werden, und 

zog das Kind »ganz schnell« in sein 

Zimmer. In den eigenen Räumen 

übte der Täter absolute Macht aus, 

und die rechtlose Position der Kinder 

verhinderte Disclosure.

Außerdem wurden erneut Dusch-

räume genutzt: In diesem Fall wa-

ren sie jedoch als private, abschließ-

bare Räume konzipiert, in denen es 

reglementierte Duschzeiten für ein-

zelne Jugendliche gab. Im Gegen-

satz zu Gemeinschaftsbädern hätten 

diese Räume Schutz bieten kön-

nen, dieser war aber nicht möglich, 

wenn sie nicht abschließbar waren. 

Beschrieben wurde, dass die Dusch-

zeiten einzelner Mädchen allgemein 

bekannt waren und Peers diese In-

formation systematisch über längere 

Zeiträume hinweg für sexuelle Über-

griffe ausnutzten. »Und die Dusche 

war im Stock von den  … von den 

Jungs, das heißt, die wussten ganz 

genau, wer wann zum Duschen geht. 

[…] Und dass da während der Zeit, 

also wenn ich … wenn ich zum Du-

schen gegangen bin, die zwei … die 

waren in meinem Alter ungefähr, ein 

Jahr älter, ähm … dass die eben re-

gelmäßig kamen, entweder alleine 

oder zu zweit.« Diese Übergriffe 

konnten später beendet werden, 

wahrscheinlich mit der Einstellung 

einer neuen Erzieherin: ein Schlüs-

sel tauchte auf, und das Badezim-

mer konnte abgeschlossen werden. 

Das geschah, ohne dass der Vorgang 

von Mitarbeitenden angesprochen 

wurde.

Geschlossene Räume in Einrich-

tungen stellten für Kinder und Ju-

gendliche in diesen Fällen ein be-

sonderes Risiko dar, weil es keine 

wirksamen Schutzkonzepte gab.

Die Täter mussten in den Fällen, 

die dieser Kategorie zugeordnet 

wurden, heimlich auf die Kinder und 

Jugendlichen zugreifen. Die Gewalt 

wurde in der Einrichtung nicht sicht-

bar. 

Für alle drei Kategorien gilt, dass 

schwere sexualisierte Gewalt wie 

Vergewaltigungen in geschlosse-

nen Räumen stattfand. Das konnten 

private Räume der Täter in der Ein-

richtung, aber auch Büros oder Ar-

restzellen sein. Bei den schweren 

Gewalthandlungen waren die Täter 

in der Regel unbeobachtet.

Drei Einrichtungstypen: 
Sexualisierte Gewalt in der 
Organisationskultur
Aus der Analyse lassen sich drei Ein-

richtungstypen ableiten. Die drei 

Idealtypen unterscheiden sich darin, 

wie hoch das Risiko für Kinder und 

Jugendliche war, sexuelle Übergriffe 

und Gewalt zu erleben, sowie durch 

die Strategien, die von Täter*innen 

dafür eingesetzt wurden.

Sexualisierte Gewalt als Teil der 

Einrichtungskultur – gesamte Einrichtung 

als Raum mit hohem 

Gefährdungspotenzial

In diesem Institutionstyp war Gewalt 

in vielfältiger Form allgegenwärtig, 

und Kinder und Jugendliche hatten 

weder Schutz- noch Rückzugsräume 

und keine Privatsphäre. Es gab kei-

nerlei schützende Maßnahmen, son-

dern die Strukturen der Institution 

begünstigten körperliche Gewalt 

und sexuelle Grenzverletzungen 

bzw. brachten diese hervor  – auch 

durch die Gestaltung von Räumen: 

Körperliche Gewalt und auch se-

xuelle Übergriffe sind bei diesem Typ 

als Bestandteil der Organisationskul-

tur und des pädagogischen Konzep-

tes zu verstehen. Sexuelle Übergriffe 

erfolgten regelhaft (z. B. in Form rou-

tinemäßiger Leibesvisitationen oder 

von Kontrollen beim Duschen) in of-

fen einsehbaren Räumen und betra-

fen jeweils eine größere Anzahl von 

Kindern und Jugendlichen. Verge-

waltigungen wurden in verschlosse-

nen Privaträumen der Täter*innen 

wie Schlaf- oder Arbeitszimmern 

oder in Arrestzellen verübt. Beispiele 

für diesen Einrichtungstyp sind im 

analysierten Material Kinderheime 

in konfessioneller Trägerschaft so-

wie Jugendwerkhöfe und Heimein-

richtungen in der DDR.

Sexualisierte Gewalt als Subkultur in der 

Einrichtung – Täter*innen schufen sich 

Räume zur Ausübung von Gewalt 

Der zweite Einrichtungstyp bildet 

Institutionen ab, in denen eben-

falls Gewalt, vor allem körperliche 

und psychische, üblich war. Sexua-

lisierte Gewalt war nicht in der Or-

ganisationsstruktur verankert, son-

dern wurde ausschließlich aufgrund 

der Motivation einzelner Täter*in-

nen verübt. Die Organisationskultur 

aber ermöglichte ihre Handlungs-

weise. Innerhalb der Einrichtung 

waren diese Taten bekannt, sie wur-

den zwar nicht öffentlich ausgeübt, 

aber auch nicht sanktioniert. 

Beispiele für diesen Einrichtungs-

typ im analysierten Material sind 

westdeutsche Institutionen in kon-

fessioneller Trägerschaft, besonders 

Heimeinrichtungen.

Sexualisierte Gewalt als Tabu – Tatorte 

waren nicht (öffentlich) einsehbar

Im dritten Einrichtungstyp gehörte 

körperliche Gewalt im Rahmen der 

Räume und Organisationskultur in stationären pädagogischen Einrichtungen
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Erziehungsnormen zur Organisati-

onskultur, aber sexualisierte Gewalt 

war tabuisiert. Im Vergleich zu den 

anderen beiden Typen war sie nicht 

in öffentlich einsehbaren Räumen 

möglich und nicht bekannt, sondern 

sie wurde heimlich ausgeübt. Tä-

ter*innen mussten Vorschriften um-

gehen und für Heimlichkeit sorgen. 

Sowohl sexuelle Übergriffe als auch 

schwere sexuelle Gewalttaten wur-

den in geschlossenen Privaträumen 

(Büro, Wohnräume in der Einrich-

tung) verübt. Eine Mitwirkung der 

Institution ist in fehlendem Schutz 

und Verhindern von Disclosure zu 

sehen.

Beispiele für Einrichtungen dieses 

Typs sind im analysierten Material 

Internate in konfessioneller Träger-

schaft.

Diskussion: Die pädagogi-
sche Institution als Diszipli-
nierungs- und Machtraum

Für die Analyse organisationaler 

Strukturen und Kulturen als »soziale 

Wirklichkeitskonstruktionen« (Op-

permann & Schröer, 2018, S. 101) ist 

Raum  – verstanden als physischer 

und sozialer Raum  – eine geeig-

nete Analysekategorie. Ebenso wie 

Schulen und Klassenzimmer müs-

sen auch Heime und Internate als 

»Machträume par excellence« gese-

hen werden, deren Gestaltung »nie 

unschuldig ist« (Foucault, 2002; zi-

tiert nach Grabau & Rieger-Ladich, 

2014, S. 64). Die Einsehbarkeit des 

Raums, z. B. in Duschen, führte zur 

andauernden Verletzung der Körper- 

und Schamgrenzen und ermöglichte 

voyeuristisches Beobachten nack-

ter Kinder und Jugendlicher bzw. 

drängte diesen auf exhibitionistische 

Weise den Anblick des nackten Kör-

pers des Täters auf. Schlafräume bo-

ten keine Intimität, sondern erlaub-

ten jederzeit sexuelle Übergriffe vor 

aller Augen. Die Räume, in denen 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

schwere sexualisierte Gewalt ver-

übt wurde, waren für die Täter privat 

verfügbar, je nach Typ der Organisa-

tion und der örtlichen Bedingungen 

im Zentrum der Einrichtung oder an 

ihrer Peripherie. Den Kindern und 

Jugendlichen in den Heimen und 

Internaten war eine eigenständige 

Raumaneignung nicht möglich, ihr 

kollektives Erleben war vor allem ei-

nes der räumlichen Einschränkung 

bzw. des Vorenthaltens von räumli-

chem Schutz. Es gab keine Räume, 

die auf die altersgemäßen Bedürf-

nisse ihrer Bewohner*innen aus-

gerichtet waren (Pöter & Wazlawik, 

2018, S. 114 f.). Die Auswertung der 

Anhörungen der Unabhängigen 

Aufarbeitungskommission bestätigt 

damit Ergebnisse von institutions-

bezogener Aufarbeitung (Keupp et 

al., 2017a, 2017b; Keupp et al., 2019; 

Mitzscherlich et al., 2020; Pöter  & 

Wazlawik, 2018). 

Wie Räume einer Institution Kin-

dern und Jugendlichen zum Ver-

hängnis werden können, hängt von 

Machtpositionen der Täter*innen 

und der Bereitschaft zu Machtmiss-

brauch, aber auch von der Organisa-

tionskultur (Schein, 1985) ab. Pöter 

und Wazlawik (2018, S. 116) erin-

nern an das Modell von Finkelhor 

(1984) und zeigen, wie institutionelle 

Strukturen sowohl die Hemmschwel-

len der Täter*innen senken als auch 

die Widerstandsfähigkeit von Kin-

dern und Jugendlichen schwächen 

können. Mehrere Strukturelemente 

spielen zusammen: Je machtvoller 

die Position der Täter*innen, je aus-

geprägter der Charakter einer Ein-

richtung als Disziplinierungs- und 

Machtraum und je repressiver das 

Menschenbild, die Normen und 

Glaubenssätze, die die Basis der 

Organisationskultur bilden, desto 

wahrscheinlicher, dass sexualisierte 

Gewalt – und jede andere Gewalt – 

gegen Kinder und Jugendliche aus-

geübt sowie weitgehend verschwie-

gen wird und unerkannt bleibt. 

Die hier genannten Einrichtungs-

typen sind größtenteils Vergangen-

heit. Doch solche Fälle wie die in der 

erst kürzlich geschlossenen Heim-

einrichtung Haasenburg GmbH10 

(Hoffmann et al., 2013), in der se-

xuelle Demütigungsrituale wie in 

den Jugendwerkhöfen der DDR üb-

lich waren und die dem hier vorge-

stellten Typ 1 entspricht (Martinez, 

2019), oder in Wohngruppen, die 

physische und psychische Gewalt als 

therapeutisches Mittel einsetzen (Lo-

renz, 2020), zeigen, dass die Vergan-

genheit nicht wirklich abgeschlos-

sen ist. Auch in heutiger Zeit besteht 

die Möglichkeit, dass eine Entrech-

tung von Kindern und Jugendlichen 

in stationären Einrichtungen zu ei-

ner pädagogischen Praxis führt, die 

den überwunden geglaubten Typen 

zugerechnet werden kann. Auch Re-

formen garantieren nicht selbstver-

ständlich Schutz. Täter*innen pas-

sen ihre Strategien der aktuellen 

Praxis und dem Zeitgeist an.

Die gesellschaftliche Perspek-

tive auf Erziehung und die Rechte 

von Kindern haben sich nachhal-

tig verändert. In der aktuellen Dis-

10	Die Haasenburg GmbH betrieb mehrere 
teilgeschlossene Einrichtungen der Ju-
gendhilfe mit freiheitsentziehenden Plät-
zen. Nach Suiziden unter den Jugendlichen 
und schweren Vorwürfen gegen das Perso-
nal wegen körperlicher und sexueller Ge-
walt seit 2005 kam es zu einem Strafverfah-
ren und dem Entzug der Betriebserlaubnis 
2013.
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kussion zu Schutzkonzepten in pä-

dagogischen Einrichtungen spielen 

Räume bisher noch keine Rolle, in 

den Erziehungswissenschaften hat 

eine Auseinandersetzung mit der 

Analysekategorie »Räume« begon-

nen (Kessl, 2016). Die Berichte Be-

troffener in den Anhörungen bieten 

Anschlüsse für aktuelle Diskussio-

nen, z. B. für eine kritische Prüfung 

der Argumentation für geschlossene 

Unterbringung (Struck, Galuske  & 

Thole, 2003), die erst in jüngster 

Vergangenheit gezeigt hat, dass bis 

heute Einrichtungen aller oben vor-

gestellten Typen existieren. Des Wei-

teren wäre an die bereits oben er-

wähnten (trauma-)pädagogischen 

(Milieu-)Konzepte zur Gestaltung 

der Räume von Wohngruppen als 

»sicherer Ort« anzuknüpfen (Böh-

nisch, 1994; Gahleitner, 2016, 2017; 

Kühn, 2006; Schmid & Fegert, 2015; 

Weiß, 2016). Gerade für Kinder und 

Jugendliche »hängen Raum und Be-

ziehungen eng zusammen«, betont 

z. B. Böhnisch (2002, S. 71). 

Risikoanalysen bei der Entwick-

lung institutioneller Schutzkonzepte 

(Wolff, Schröer & Winter, 2018) müs-

sen Räumlichkeiten einbeziehen 

und Kriterien entwickeln, die Schutz 

vor Übergriffen und die Bedeutung 

von Privatsphäre zusammenden-

ken. Wenn z. B. in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe in die Zimmer-

türen Fenster geschnitten werden, 

damit sich Mitarbeiter*innen dort 

bei Übergriffen nicht unbeobach-

tet fühlen können,11 wird missach-

11	Dies wurde in einer Fokusgruppe der Eva-
luation des Bundesmodellprojekts »BeSt – 
Beraten & Stärken. 
Bundesweites Modellprojekt 2015 – 2020 
zum Schutz von Mädchen und Jungen mit 
Behinderung vor sexualisierter Gewalt 
in Institutionen« berichtet. Vgl. https://
www.dgfpi.de/kinderschutz/best-beraten-
staerken.html.

tet, dass damit auch die Privatsphäre 

der Bewohner*innen aufgehoben 

wird. Mit der Kontrolle potenziel-

ler Täter*innen geht dann eine Kon-

trolle der Kinder und Jugendlichen 

einher. Wenn Schulen oder Heime 

vorschreiben, dass es keine Vier-

Augen-Gespräche bei verschlosse-

ner Tür geben darf, erschweren sie 

Übergriffe, erschweren aber auch 

vertrauliche Gespräche und damit 

das Offenlegen von sexualisierter 

Gewalt. Die hier vorgelegte Typisie-

rung von Einrichtungen bietet eine 

Möglichkeit, nach Gefährdungslevel 

zu unterscheiden. 

Ziel der weiteren Entwicklung 

muss ein Einrichtungstyp sein, der 

über ein gelingendes, lebendiges 

Schutzkonzept verfügt, das partizi-

pativ mit den Jugendlichen und den 

Teams entwickelt wurde, gangbare 

Wege von Beschwerdemöglichkei-

ten beinhaltet und auf einer selbst-

kritischen Risikoanalyse gründet.

Die Relevanz von Räumen der in-

dividuellen Institution muss in je-

dem Schritt der Entwicklung eines 

Schutzkonzeptes (Kolshorn, 2018) 

mitgedacht werden, beispielsweise 

die Notwendigkeit von geschützten 

Rückzugsmöglichkeiten, wie sie be-

reits in den traumapädagogischen 

Standards der Bundesarbeitsge-

meinschaft Traumapädagogik (2011, 

S. 10) festgehalten sind. Auch in den 

Mindeststandards zum Schutz in 

Einrichtungen für Geflüchtete sind 

Rückzugsmöglichkeiten und die Ga-

rantie von Privatsphäre festgeschrie-

ben (Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend, 

UNICEF, 2018, S. 25). Die Hand-

lungsempfehlungen zur Implemen-

tierung von Schutzkonzepten in Ein-

richtungen der Kinder-, Jugend- und 

Behindertenhilfe (Helfferich & Stei-

ner, 2016, S. 50) machen einerseits 

die Bedeutung von individuellem 

Raum für Jugendliche in stationären 

Institutionen deutlich. Gleichzeitig 

fanden die Autorinnen heraus, dass 

diesem Wunsch aufgrund von räum-

licher Enge und unzureichender 

Durchsetzung nicht in allen unter-

suchten Einrichtungen ausreichend 

nachgekommen wurde bzw. werden 

konnte. Für diese Umsetzung müs-

sen sowohl zeitliche, personelle als 

auch finanzielle Ressourcen vorhan-

den sein.

Die Auswertung der Berichte über 

zurückliegendes Gewalterleben leis-

tet einen Beitrag zur Vergangen-

heitsbewältigung und öffnet einen 

Weg zu Anerkennung. Sie analy-

siert das damalige Geschehen und 

definiert es als Unrecht – unabhän-

gig davon, ob es bereits nach dama-

ligem Recht und damaligen pädago-

gischen Standards Unrecht war oder 

nicht. Das Maß, das angelegt wird, 

sind die Menschenrechte in ihrer 

Risikoanalysen bei der Entwicklung institutio-
neller Schutzkonzepte müssen Räumlichkeiten 
einbeziehen und Kriterien entwickeln, die Schutz 
vor Übergriffen und die Bedeutung von Privat-
sphäre zusammendenken.
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Allgemeinheit und die Kinderrechte 

im Speziellen (Andresen, 2018). Die 

geschilderten Verhältnisse müs-

sen als Unrecht anerkannt werden, 

und es müssen Konsequenzen ge-

zogen werden: für die kritische Re-

flexion der Gestaltung von Räumen 

und Privatsphäre in pädagogischen 

Einrichtungen und die Etablierung 

von Schutzkonzepten, aber auch für 

ein gesellschaftliches Bemühen um 

nachträgliche Verantwortungsüber-

nahme. 

Schutzkonzepte adressieren die 

Einrichtung als organisationale 

Struktur (Schröer & Wolff, 2018). Sie 

sind ein Instrument der Gegenwart, 

um mit den Gefährdungen, die in 

der Retrospektive sichtbar geworden 

sind, umzugehen, weiterer Viktimi-

sierung vorzubeugen und nicht nur 

den Schutz, sondern auch die Rechte 

von Kindern und Jugendlichen zu 

realisieren.

Physical Space and Organisa-
tional Culture in Pedagogical 
Institutions: Their Significance 
for Sexual Violence against 
Children and Adolescents

Abstract: An intensive discussion about 

sexual abuse of children and adolescents 

in pedagogical institutions is currently 

carried out. The significance of spaces as 

part of organizational culture has not yet 

been included in the development of con-

cepts of safety and security for young peo-

ple in organizations. Trauma such as the 

experience of sexual abuse is, however, 

linked to the physical and social space in 

which violence took place. In the research 

project »Auf-Wirkung«, 22 transcribed pri-

vate hearings of the Independent Inquiry 

into Child Sexual Abuse in Germany were 

analysed with regard to the interaction 

that exists between the organizational 

culture of the institution and the physi-

cal spaces in which sexual assaults were 

committed. Furthermore, conclusions will 

be drawn about the connection between 

the visibility of assaults and perpetrator 

strategies. Three types of institutions were 

identified in which sexualized violence is 

part of the culture of the institution to 

varying degrees. The results contribute to 

a critical reflection for the design of spaces 

in pedagogical institutions, so that re-

forms today ensure better protection. The 

importance of privacy and private spaces 

should not be forgotten when developing 

concepts of safety and security.

Keywords: sexual abuse, pedagogical in-

stitutions, physical space, organisational 

culture, concepts of safety and security for 

young people in organizations, milieu
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